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III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg 
über die Erhebung einer Hundesteuer 
 
Zielsetzung: 
 
Reduzierung des Haushaltsfehlbetrags und Stabilisierung des kommunalen 
Haushalts durch erhöhte Hundesteuererträge  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung beschließt 
 
die III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung 
einer Hundesteuer gemäß Entwurf zur Vorlage. 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 25.11.2025 
Koop, Axel am 25.11.2025 
 

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wurde der Bürgermeister von den 
Fraktionen gebeten, Vorschläge zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags für das Jahr 
2026 sowie für darüber hinaus zu prüfen. Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 
2026 und die Folgejahre wird voraussichtlich 3 Mio. € überschreiten. Vor diesem 
Hintergrund hat der Bürgermeister in einer Sondersitzung des Finanzausschusses 
am 17. November 2025 mehrere Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen 
bzw. zur Erhöhung der Erträge vorgeschlagen. Einer dieser Vorschläge betrifft die 
Erhöhung der Hundesteuererträge um 12 € jährlich, wodurch sich ein Mehrertrag von 
ca. 13.500 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 ergeben soll. Die vorgesehenen 
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Erhöhungen der Haushaltsansätze wurden im Haushaltsplan 2026 ff bereits 
veranschlagt. 
In der Sondersitzung des Finanzausschusses am 17.11.2025 und in der Sitzung des 
Hauptausschusses am 24.11.2025 hat die Verwaltung über eine Erhöhung der 
Hundesteuer berichtet. Daraufhin wurde die Verwaltung gebeten, eine 
entsprechende Änderungssatzung zur Hundesteuer auszuarbeiten und diese der 
Stadtvertretung am 08.12.2025 vorzulegen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 13.500 € Mehrerträge jährlich und setzen sich wie 
folgt zusammen: 
 

Die Steuer beträgt jährlich 
für: 

bisher Gesamt-
aufkommen 

(bisher) 

neu 
(Erhöhung) 

Gesamt-
aufkommen 

(neu) 

a) für den ersten Hund  132,00 € 103.620,00 € 144,00 € 115.632,00 

b) für den zweiten Hund 144,00 € 14.400,00 € 156,00 € 15.600 € 

c) jeden weiteren Hund  156,00 € 1.404,00 € 168,00 € 1.512,00 € 

d) einen ermäßigten Hund 66,00 € 1.188,00 € 78,00 € 1.404,00 € 

e) den ersten gefährl. Hund  900,00 € 900,00 € 912,00 € 912,00 € 

f) jeden weiteren gefährl. Hund 1.200 € 0,00 1.212,00 € 0,00 

 Summe 121.512,00 € Summe 135.060,00 € 

 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 

- III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung 
einer Hundesteuer 
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